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I. § 8b Abs. 1 KStG – Steuerbefreiung von Kapi-

talerträgen 

Ein häufiger Grund für die Gründung einer Kapitalgesellschaft ist neben der beschränkten Haftung auf 

das jeweiligen Stammkapital der Gesellschaft, dass die Ausschüttung von Kapitalerträgen aufgrund 

von Beteiligungen an anderen Kapitalgesellschaften vollständig steuerbefreit ist und so eine steuerbe-

freite Thesaurierung von Kapitalerträgen erfolgen kann.  

Die Notwendigkeit der Steuerbefreiung von Kapitalerträgen für Kapitalgesellschaften basierend auf 

Beteiligungen an anderen Kapitalgesellschaften lässt sich aber auch ganz leicht dadurch verdeutlichen, 

wenn man sich ein Beispiel anschaut und man dabei fiktiv von keinem Vorhandensein einer Steuerbe-

freiungsvorschrift ausgeht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 1 KStG ist dazu gedacht, dass genau ein solcher Kaskadeneffekt 

vermieden werden soll, sodass die Besteuerung der Gewinne ausschließlich auf Ebene der die Ge-

winne erwirtschaftenden Gesellschaft erfolgen soll und die Ausschüttung der Anteilseigner ohne das 

Anfallen weitergehender Steuern erfolgen kann (Ausnahme: 5 % pauschale nicht abziehbare Betriebs-

ausgaben, § 8b Abs. 5 KStG; hierzu später mehr). 

§ 8b Abs. 1 KStG ist seiner bis heute nur in wenigen Punkten veränderten Version wurden durch das 

Steuersenkungsgesetz von 23.10.2000 neu gefasst und anschließend durch das Unternehmenssteuer-

fortentwicklungsgesetzes vom 20.12.2001 geändert. Viele der relevanten Auslegungsfragen sind im 

Schreiben des BMF vom 28.04.2003 geregelt. Zugriff auf das Schreiben des BMF finden Sie mit diesem 

Link: 

https://ksth.bundesfinanzministerium.de/ksth/2022/B-Anlagen/Anlage-01/II/inhalt.html 

 Im Kontext mit der Steuerbefreiung von Beteiligungserträgen nach § 8b Abs. 1 KStG ist auch immer 

der § 8b Abs. 5 KStG zu nennen. Diesen beiden Vorschriften stehen in einem direkten Zusammen-

hang und können nur miteinander koexistieren.  

 

Beispiel I: 

Die A-GmbH ist zu 100 % an der B-GmbH beteiligt. Diese B-GmbH wiederum ist zu 100 % an der 

produktiv tätigen C-GmbH beteiligt. Die C-GmbH erzielt im Wirtschaftsjahr einen Gewinn von 

100.000,- €, der nach Abzug von Steuern bis zur A-GmbH schrittweise ausgeschüttet werden soll. 

Lösung: 

1. Steuerlast auf Ebene der C-GmbH: 100.000,- € x 15 % = 15.000,- € 

Verbleibender Ausschüttungsbetrag: 85.000,- € 

2. Steuerlast auf Ebene der B-GmbH: 85.000,- € x 15 % = 12.750,- € 

Verbleibender Ausschüttungsbetrag: 72.250,- € 

3. Steuerlast auf Ebene der A-GmbH: 72.250,- € x 15 % = 10.838,- € 

Gesamtbetrag der gezahlten Steuern: 38.588,- € 

https://ksth.bundesfinanzministerium.de/ksth/2022/B-Anlagen/Anlage-01/II/inhalt.html


§ 8b KStG und sonstige Abzugsbeträge [5] 

 
Besteuerung von Körperschaften – § 8b KStG und weitere Abzugsbeträge 

© NAUTILUS| Referent: Tobias Panzer 

1. Rechtsfolgen des § 8b Abs. 1 KStG 

Sollte die Voraussetzungen unter 2. erfüllt sein, so ergeben sich drei zwangsweise Rechtsfolgen: 

Zunächst bleiben die Beteiligungserträge bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz, § 8b Abs. 

1 S. 1 KStG. Dies bedeutet, dass die innerbilanziell gebuchten Beteiligungserträge außerbilanziell 

durch eine Abrechnung in Höhe von 100 % der Beteiligungserträge steuerneutralisiert werden.  

Darüber hinaus ergibt sich die Konsequenz, dass wegen § 8b Abs. 5 S. 1 KStG pauschal 5 % der Be-

teiligungserträge als nicht abziehbare Betriebsausgaben zu berücksichtigen sind. Hiermit möchte man 

sich von der Ermittlung der tatsächlichen Betriebsausgaben im Zusammenhang mit den Beteiligungs-

erträgen lösen und über einen Pauschalwert die Anwendung des § 3c Abs. 1 EStG und damit das 

Verbot des Abzuges von Betriebsausgaben im Zusammenhang mit vollständig steuerbefreiten Be-

triebseinnahmen umsetzen, gleichzeitig aber auch vereinfachen. Dabei gilt die Anwendung von § 8b 

Abs. 5 S. 1 KStG unabhängig davon, ob tatsächliche Betriebsausgaben im Zusammenhang mit den Be-

teiligungserträgen vorgelegen haben oder nicht.  

Zuletzt wird über § 8b Abs. 5 S. 2 KStG festgelegt, dass § 3c Abs. 1 EStG nicht angewendet wird, 

weil die Korrektur und die Hinzurechnung von möglichen Betriebsausgaben bereits über die Pau-

schalregelung nach S. 1 erfolgt und andernfalls eine doppelte Hinzurechnung von gebuchtem Aufwand 

erfolgen würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel: 

Die A-GmbH erhält aus der Beteiligung an der B-GmbH eine Ausschüttung in Höhe von 70.000,- € 

(KapESt bitte außen vor lassen). Im Zusammenhang mit der Beteiligung an der B-GmbH und der De-

potverwaltung sind A-GmbH Kosten in Höhe von 2.500,- € entstanden. 

Die A-GmbH hat folgende Buchung veranlasst: 

Bank  70.000,- €   an  Beteiligungserträge 70.000,- € 

Beteiligungsaufwand 2.500,- € an Bank 2.500,- € 

Lösung: 

Der Beteiligungsertrag unterliegt der Regelung des § 8b Abs. 1 S. 1 KStG. Gleichzeitig sind die Konse-

quenzen des § 8b Abs. 5 S. 1 KStG zu berücksichtigen und die pauschalen nicht abziehbaren Betriebs-

ausgaben anzusetzen. Eine Korrektur der tatsächlichen Betriebsausgaben erfolgt dagegen nicht, § 8b 

Abs. 5 S. 2  KStG, 3c Abs. 1 EStG. 

Außerbilanzielle Korrekturen: 

§ 8b Abs. 1 S. 1 KStG:  ./. 70.000,- € 

§ 8b Abs. 5 S. 1 KStG: + 3.500,- € 

§ 8b Abs. 5 S. 2 KStG: keine Korrekturen 
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2. Voraussetzungen für die Anwendung des § 8b Abs. 1 KStG 

 

 

 

Der NAUTILUS|tipp 

Insbesondere die Anwendung der Mindestbeteiligungsgrenze nach § 8b Abs. 4 KStG ist genau zu 

überwachen, sodass hierdurch keine Nicht-Anwendung der Steuerbefreiung von Beteiligungser-

trägen erfolgt. Dabei ist auch zu beachten, dass die Mindestbeteiligungsgrenzen für die körper-

schaftsteuerliche Steuerbefreiung und die gewerbesteuerliche Steuerbefreiung unterschiedlich von 

der Höhe und dem unterjährigen Zukauf von neuen Anteilen agieren und damit ein besonderes 

Augenmerk in der Beratungspraxis notwendig machen. 

 

2.3. Materielles Korrespondenzprinzip – kein Anwendungsausschluss 

von § 8b Abs. 1 S. 1 KStG wegen § 8b Abs. 1 S. 2 KStG 

Im Rahmen der Betrachtung, ob eine Steuerbefreiung von Beteiligungserträgen nach § 8b Abs. 1 S. 1 

KStG möglich ist, muss beachtet werden, ob kein Verstoß gegen das materielle Korrespondenzprin-

zip vorliegt. Ein Verstoß würde vorliegen, wenn bei der ausschüttenden Gesellschaft der Beteiligungs-

erträge keine nicht beseitigte Gewinnminderung durch die Ausschüttung erfolgt ist. In diesen Fall 

müsste zur Gesamtneutralisierung des Ausschüttungsvorganges auf Ebene der bereicherten Gesell-

schaft eine Gewinnversteuerung erfolgen.  

Ziel des Gesetzgeber ist es, dass auf Ebene der ausschüttenden Gesellschaft keine Gewinnminderung 

eintritt und auf Ebene der bereicherten Gesellschaft keine Versteuerung des Ertrages durchzuführen 

ist. 

Hauptanwendungsfall des materiellen Korrespondenzprinzips sind die verdeckten Gewinnausschüt-

tungen. In diesen Fällen erfolgt regelmäßig auf Ebene der ausschüttenden Gesellschaft keine außerbi-

4. Erfüllung der Mindestbeteiligungsgrenze im Sinne von § 8b Abs. 4 KStG

3. kein Anwedungsausschluss nach § 8b Abs. 1 S. 2 oder S. 3 KStG

2. Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 oder 10a EStG

1. Steuerpflicht nach §§ 1 oder 2 KStG
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lanzielle Korrektur, sodass eine Gewinnminderung eingetreten ist. Damit müsste die bereicherte Ge-

sellschaft, die die vGA erhalten hat, eine Gewinnversteuerung vornehmen und dürfte keinen Ge-

brauch von der Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 1 S. 1 KStG machen.  

In diesem Gesamtzusammenhang ist neben dem materiellen auch das formelle Korrespondenzprinzip 

zu beachten. Gemäß § 32a Abs. 1 KStG ergibt sich die Möglichkeit, dass nachträglich § 8b Abs. 1 S. 1 

und S. 2 KStG angewendet werden darf, wenn der Steuerbescheid der ausschüttenden Gesellschaft 

hinsichtlich der vGA beispielsweise im Rahmen einer Betriebsprüfung geändert wird und die außerbi-

lanzielle Hinzurechnung nach § 8 Abs. 3 S. 2 KStG durchgeführt wird. Hiermit wären dann die Vo-

raussetzungen für die Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 1 S. 1 KStG geschaffen und § 32a Abs. 1 KStG 

schafft die formelle Möglichkeit einer nachträglichen Korrektur des Steuerbescheides des jeweiligen 

bereicherten Gesellschafters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel I: 

Die B-GmbH erhält von der C-GmbH eine verdeckte Gewinnausschüttung durch den Erlass einer 

Zahlungsverpflichtung in Höhe von 5.000,- €. Der Erlass erfolgt zum 01.10.2021. Die C-GmbH ver-

bucht den Vorgang wie folgt: 

s.b. Aufwand  5.000,- €  an  Forderung B-GmbH 5.000,- € 

Es wurden keine weitergehenden Maßnahmen seitens der C-GmbH ergriffen. Der Steuerbescheid der 

C-GmbH ergeht am 05.07.2022 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gem. § 164 AO. 

Lösung: 

Auf Ebene der B-GmbH liegt ein Beteiligungsertrag in Form des Zahlungserlass von Seiten einer eige-

nen Gesellschaft vor. Dieser Beteiligungsertrag darf nicht nach § 8b Abs. 1 S. 1 KStG steuerfrei ge-

stellt werden, weil das Einkommen der C-GmbH mangels außerbilanzieller Korrektur gemindert 

wurde, § 8b Abs. 1 S. 2 KStG. 

Buchung B-GmbH: 

Verbindlichkeit C-GmbH 5.000,- € an  Beteiligungserträge 5.000,- € 

Außerbilanzielle Korrekturen: 

§ 8b Abs. 1 S. 1 KStG: entfällt 

§ 8b Abs. 5 S. 1 KStG: entfällt 

Beispiel II (Erweiterung Beispiel I): 

Im Dezember 2022 findet eine abgekürzte Außenprüfung bei der C-GmbH statt. Das Finanzamt stellt 

die gewinnwirksam erfasste vGA fest und veranlasst die Korrektur nach § 164 AO hinsichtlich der 

außerbilanziellen Hinzurechnung von 5.000,- € gemäß § 8 Abs. 3 S. 2 KStG. Der geänderte Steuerbe-

scheid wird der C-GmbH am 14.03.2023 bekanntgegeben. 
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Neben dem materiellen Korrespondenzprinzip normiert in § 8b Abs. 1 S. 2 KStG gibt auch noch ein 

weiteres materielles Korrespondenzprinzip normiert in § 8b Abs. 1 S. 3 KStG. Hierunter fallen die 

Fälle, in denen aufgrund ausländischer Zurechnungsregularien eine abweichende Zurechnung der An-

teile erfolgt. Diese Fallgestaltungen sollen hier nur diese Erwähnung, aber keine weitergehende Vertie-

fung finden. 

 

2.4. Mindestbeteiligung nach § 8b Abs. 4 KStG 

Damit die Anwendung des § 8b Abs. 1 S. 1 KStG erfolgen darf, muss der durch die Ausschüttung be-

reicherte Anteilseigner über eine Mindestbeteiligung von 10 Prozent am Grund- oder Stammkapital 

verfügen. Diese Beteiligung muss unmittelbar vorliegen und bereits zu Beginn des Kalenderjahres, in 

dem die entsprechende Ausschüttung erfolgt, gegeben sein.  

Die Aufnahme dieser Mindestbeteiligungsgrenze von 10 % erfolgte im Kalenderjahr 2013 aufgrund 

einer Rechtsprechung des EuGH (Az.: C-284/09-). Bis dahin galt die Mindestbeteiligungsgrenze aus-

schließlich für Anteilseigner, die ihren Sitz und den Ort der Geschäftsleitung im Ausland belegen hat-

ten. Für inländische Kapitalgesellschaften galt diese Mindestbeteiligungsgrenze nicht. Da insoweit ein 

Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit festgestellt worden ist, musste von Seiten des deutschen 

Gesetzgebers eine Ausweitung der Mindestbeteiligungsgrenze auch auf inländische Gesellschaften er-

folgen. 

Im Rahmen der Anwendung des § 8b Abs. 4 KStG sind folgende Besonderheiten zu beachten: 

a. Mittelbare Beteiligungen über Personengesellschaften 

Zunächst sind die mittelbaren Beteiligungen entsprechend den Beteiligungsverhältnissen den 

Mitunternehmern anteilig zuzurechnen, § 8b Abs. 4 S. 4 KStG. Diese anteilig zugerechneten 

mittelbaren Beteiligungen geltend für Zwecke der Berechnung der Mindestbeteiligungsgrenze 

als unmittelbare Anteile an der entsprechenden Kapitalgesellschaft, § 8b Abs. 4 S. 5 KStG. 

 

b. Unterjährige Erwerbe von mehr als 10 Prozent Anteilen an Kapitalgesellschaften 

Sollte unterjährig eine Beteiligung von mehr als 10 Prozent Anteilen an Kapitalgesellschaften 

erworben werden, so gilt diese neu angeschaffte Beteiligung für Zwecke der Ermittlung der 

Mindestbeteiligungsgrenzen als zum Beginn des Kalenderjahres als erworben, § 8b Abs. 4 S. 6 

KStG.  

Lösung: 

Da nunmehr die Gewinnneutralität auf Ebene der C-GmbH durch den geänderten Bescheid herge-

stellt worden ist, liegen die Voraussetzungen für die Anwendung von § 8b Abs. 1 S. 1 KStG durch § 

8b Abs. 1 S. 2 KStG auf Ebene der B-GmbH vor. Eine Änderung des Steuerbescheides der B-GmbH 

kann gemäß § 32a Abs. 1 KStG erfolgen. 

Außerbilanzielle Korrektur: 

§ 8b Abs. 1 S. 1 KStG: ./. 5.000,- € 

§ 8b Abs. 5 S. 1 KStG: + 250,- € 
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Nach Auslegung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main gilt die Sonderreglung nach S. 6 

beim Vorhandensein von Altanteilen, die unter der Mindestbeteiligungsgrenze belegen sind, 

nur für die hinzuerworbenen Anteile im Jahr der Anschaffung.  

 

c. Verhältnis zwischen dem KStG und dem GewStG 

Um für gewerbesteuerliche Zwecke ebenfalls eine Steuerbefreiung von Beteiligungserträgen 

anwenden zu dürfen, ist eine abweichende Mindestbeteiligungsgrenze zu berücksichtigen. 

Diese Mindestbeteiligungsgrenze gemäß §§ 8 Nr. 5, 9 Nr. 2a GewStG beläuft sich auf 15 % 

und die Beteiligung muss zum Beginn des Wirtschaftsjahres des Anteilseigners bestanden ha-

ben. Weiterhin gibt es keine Fiktion, die vergleichbar zu § 8b Abs. 4 S. 6 KStG ist.  

Damit können Situationen eintreten, in denen die Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 1 S. 1 

KStG für körperschaftsteuerliche Zwecke erfolgen darf. Für Zwecke der Gewerbebesteue-

rung muss die Steuerbefreiung jedoch rückgängig gemacht werden und eine Steuerpflicht 

liegt vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel I: 

Die A-GmbH erwirbt am 10.09.2022 eine 50 % Beteiligung an der C-GmbH. Die C-GmbH schüttet 

am 01.11.2022 an die A-GmbH aufgrund der 50 %-Beteiligung einen Betrag von 75.000,- € aus. Das 

Wirtschaftsjahr entspricht bei beiden Gesellschaften dem Kalenderjahr. 

Lösung: 

Körperschaftsteuer: Durch den Erwerb einer Beteiligung von mindestens 10 % liegt insoweit ein Be-

teiligungserwerb im Sinne des § 8b Abs. 4 S. 6 KStG, der zum Beginn des Kalenderjahres unterstellt 

wird. Damit ist die Mindestbeteiligung nach § 8b Abs. 4 KStG erfüllt, sodass die außerbilanzielle Ab-

rechnung gem. § 8b Abs. 1 S. 1 KStG beim Vorliegen der übrigen Voraussetzungen angewendet wer-

den darf. 

Gewerbesteuer: Die Fortführung der Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 1 S. 1 KStG für gewerbesteuer-

liche Zwecke ist nicht zulässig, weil zum Beginn des Wirtschaftsjahres die Beteiligung 0 % und damit 

weniger als 15 % betragen hatte. Mithin muss für gewerbesteuerliche Zwecke eine Hinzurechnung 

des Beteiligungsertrages erfolgen, damit die körperschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage (inkl. Au-

ßerbilanzielle Korrektur nach § 8b Abs. 1 S. 1 KStG) insoweit wieder (zurück) korrigiert wird.  

Beispiel II: 

Die A-GmbH erwirbt am 10.09.2022 eine 50 % Beteiligung an der C-GmbH. Nach dem Erwerb die-

ser zusätzlichen Anteile besitzt die A-GmbH nunmehr 55 % der Anteile an der C-GmbH. Der Erwerb 

der vorherigen 5 % der Anteile erfolgte bereits im Kalenderjahr 2019. Die C-GmbH schüttet am 

01.11.2022 an die A-GmbH aufgrund der 55 %-Beteiligung einen Betrag von 57.000,- € aus. Das Wirt-

schaftsjahr entspricht bei beiden Gesellschaften dem Kalenderjahr. 
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Lösung: 

Die Mindestbeteiligungsgrenze war zum 01.01.2022 nicht überschritten. Durch den Ankauf von einem 

50 %igen Anteil an der C-GmbH wird der Tatbestand des § 8b Abs. 4 S. 6 KStG erfüllt und unter-

stellt, dass diese Anteile bereits am 01.01.2022 vorgelegen haben. Diese Fiktion betrifft aber nur die 

hinzugekauften Anteile separiert. Daher darf die Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 1 S. 1 KStG beim 

Vorliegen der übrigen Voraussetzungen nur wie folgt angewendet werden: 

§ 8b Abs. 1 S. 1 KStG: 57.000,- € x 50/55 = 51.818,18 € (außerbilanzielle Minderung) 

§ 8b Abs. 5 S. 1 KStG: 51.818,18 € x 5 % = 2.590,91 € (außerbilanzielle Hinzurechnung) 

Für gewerbesteuerliche Zwecke werden die außerbilanziellen Korrekturen vollständig rückgängig ge-

macht, weil zum Beginn des Wirtschaftsjahres der A-GmbH lediglich eine 5 %-Beteiligung bestanden 

hatte. 

Beispiel III: 

Die A-GmbH ermittelt ihren Gewinn auf ein Wirtschaftsjahr, das dem Kalenderjahr abweicht. Beginn 

des Wirtschaftsjahres ist der 01.04.  

Bereits seit mehreren Jahren besitzt die A-GmbH eine Beteiligung an der C-AG in Höhe von 25 %. 

Am 15.03.2022 veräußert die A-GmbH 12,5 % der Anteile an der C-AG. Die C-AG schüttet anschlie-

ßend am 01.05.2022 auf Basis der Restbeteiligung von 12,5 % einen Betrag von 12.500,- € an die A-

GmbH aus.  

Lösung: 

Körperschaftsteuer: Zum Beginn des Kalenderjahres der Ausschüttung, also am 01.01.2022 verfügte 

die A-GmbH über eine Beteiligung von mindestens 10 %, sodass die Mindestbeteiligungsgrenze des § 

8b Abs. 4 KStG erfüllt ist. 

Gewerbesteuer: Zum Beginn des Wirtschaftsjahres der Ausschüttung, nämlich am 01.04.2022, lag für 

die A-GmbH lediglich eine Beteiligung von 12,5 % vor. Daher ist die gewerbesteuerliche Mindestbe-

teiligung von 15 % unterschritten und für gewerbesteuerliche Zwecke kann die Steuerbefreiung der 

Beteiligungserträge nicht erfolgen und die außerbilanziellen Korrekturen nach dem KStG sind wieder 

rückgängig zu machen. 
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II. § 8b Abs. 2 KStG – Steuerbefreiung von Veräu-

ßerungsgewinnen 

Analog zu den Ausführungen zu den laufenden Kapitalerträgen findet sich eine korrespondierende 

Regelung auch für die Veräußerungen von Beteiligungen, die bei laufenden Ausschüttungen zu einer 

Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 1 S. 1 KStG führen. Wenngleich kleinere Abweichungen in den Vo-

raussetzungen für die Anwendung des § 8b Abs. 2 KStG und der Steuerbefreiung von Veräußerungs-

gewinnen im Gegensatz zu § 8b Abs. 1 KStG bestehen, ist die gleichlautenden Intention unverkenn-

bar. Weitergehende Informationen und Auslegungshinweisen können dem BMF-Schreiben vom 

28.04.2003 entnommen werden. 

 

1. Rechtsfolgen des § 8b Abs. 2 KStG 

Sofern die Voraussetzungen und 2. erfüllt sind, sind die nachfolgenden Rechtsfolgen einschlägig. Hier-

bei muss unterschieden werden, ob ein Veräußerungsgewinn oder ein Veräußerungsverlust verwirk-

licht worden ist. 

Im Falle eines Veräußerungsgewinnes wird dieser nach § 8b Abs. 2 S. 1 KStG vollständig von der Kör-

perschaftsteuer befreit. Gleichzeitig muss auch in diesem Fall eine nicht abziehbare Betriebsausgaben-

pauschale in Höhe von 5 % des steuerbefreiten Veräußerungsgewinnes berücksichtigt und außerbilan-

ziell wieder hinzugerechnet werden, § 8b Abs. 3 S. 1 KStG. Die tatsächlichen Veräußerungskosten 

und Anschaffungskosten der Beteiligungen bleiben in voller Höhe abziehbar und § 3c Abs. 1 EStG 

wird nicht angewendet, § 8b Abs. 3 S. 2 KStG. Die Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten erfolgt 

im Rahmen der Ermittlung des Veräußerungsgewinns/-verlust (siehe unter 3.).  

Sollte im Rahmen der Ermittlung des Veräußerungsergebnisses ein Verlust entstehen, so ist dieser 

Verlust nicht abziehbar und muss außerbilanziell hinzugerechnet werden, § 8b Abs. 3 S. 3 KStG. Eine 

Berücksichtigung pauschaler nicht abziehbarer Betriebsausgaben nach § 8b Abs. 3 S. 1 KStG entfällt.  

 

2. Voraussetzungen für die Anwendung des § 8b Abs. 2 KStG 

   

3. Veräußerung oder veräußerungsähnlicher Vorgang

2. Veräußerung eines Anteils an einer Körperschaft oder Personenvereinigung, deren Leistungen 
beim Empfänger zu Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10a EStG gehören

1. Steuerpflicht nach §§ 1 oder 2 KStG
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2.3. Veräußerung oder veräußerungsähnlicher Vorgang 

Eine Veräußerung liegt dann vor, wenn durch ein Rechtsgeschäft willentlich die zivilrechtlichen Eigen-

tumsrechte an der Beteiligung gegen Zahlung eines Kaufpreises übertragen werden. Einer Veräuße-

rung werden für Zwecke der Anwendung des § 8b Abs. 2 KStG folgende Konstellation gleichgestellt: 

1. Auflösung bzw. Liquidation der Gesellschaft 

2. Herabsetzung des Stammkapitals 

3. Rückzahlung aus dem steuerlichen Einlagekonto 

4. Teilwertaufholungen nach vorhergehender Teilwertabschreibung 

5. Verdeckte Einlagen 

Zur Nr. 4 sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass es vor 2001 möglich gewesen ist Teilwertab-

schreibung steuerwirksam ohne eine Anwendung von § 8b Abs. 3 S. 3 KStG vorzunehmen. Sollte 

nunmehr eine Teilwertaufholung erfolgen und die Teilwertabschreibung in der Vergangenheit steuer-

wirksam möglich gewesen sein, so scheidet für die ertragswirksame Teilwertaufholung eine Anwen-

dung von § 8b Abs. 2 S. 1 KStG aus und der Ertrag ist insoweit voll steuerpflichtig, § 8b Abs. 2 S. 4 

und S. 5 KStG. 

Einer Veräußerung wird im Falle des § 8b Abs. 3 S. 3 KStG (Verlustfallgestaltungen) auch die Teil-

wertabschreibung gleichgesetzt, sodass diese nicht abgezogen werden darf. 

 

3. Ermittlung des Veräußerungsgewinns/-verlustes 

Die Grundlage der Ermittlung des Veräußerungsgewinns respektive des Veräußerungsverlustes findet 

sich in § 8b Abs. 2 S. 2 KStG.  

  

Bei den Ersatztatbeständen zur Veräußerung ergibt sich regelmäßig ein Ergebnis von 0,- € als Veräu-

ßerungsgewinn, weil insoweit auch Anschaffungskosten der Beteiligung vorliegen.  

 

= Veräußerungsgewinn/-verlust

./. Buchwert der Beteiligung

./. Veräußerungskosten

Veräußerungspreis / an deren Stelle tretender Wert
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4. Sonderfälle / Besonderheiten 

4.1. Zeitlich gestreckte Veräußerungskosten 

Das Problem der zeitlich gestreckten Veräußerungskosten liegt darin, dass die außerbilanzielle Kor-

rektur und Durchführung der Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 2 S. 1 KStG ausschließlich im Veranla-

gungszeitraum erfolgen darf, in dem auch die zivilrechtliche Veräußerung der Beteiligung erfolgt ist. 

Damit müssen auch Veräußerungskosten außerhalb dieses Veranlagungszeitraums in diese Ermittlung 

der außerbilanziellen Korrektur einbezogen werden. Zu den Anwendungsfragen in diesem Zusam-

menhang hat sich das BMF in seinem Anwendungsschreiben vom 24.07.2015 geäußert. Sie finden die-

ses Anwendungsschreiben auf der Seite des BMF unter folgenden Link: 

(https://ksth.bundesfinanzministerium.de/ksth/2022/B-Anlagen/Anlage-01/V/inhalt.html) 

Folgende Aussagen können dem BMF-Schreiben entnommen werden: 

1. Nachträgliche oder vorhergehende Veräußerungskosten sind die Ermittlung von § 8b Abs. 2 

S. 2 KStG im Wirtschaftsjahr der Veräußerung einzubeziehen. 

2. § 8b Abs. 2 S. 1 KStG findet außerbilanziell in dem Jahr Berücksichtigung, in dem die Veräu-

ßerung erfolgt ist. 

3. Die nicht im Wirtschaftsjahr der Veräußerung erfolgten bilanziellen Berücksichtigung von 

Veräußerungskosten sind außerbilanziell zu korrigieren und in das Wirtschaftsjahr der Veräu-

ßerung durch außerbilanzielle Korrekturen zu übertragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

- Zunächst Durchführung der Veranlagung mit Aufwand ohne Korrektur 

Beispiel: 

A-GmbH verkauft ihre Beteiligung an der B-GmbH (Anteil = 9 %) in 2022 zu einen Verkaufspreis 

i.H.v. 800.000,- €. 

Die ehemaligen AK (= BW) beliefen sich auf 100.000,- €. 

Die Veräußerungskosten beliefen sich auf einen Betrag von 50.000,- €. Die Bezahlung erfolgte vorab 

in 2021 mit einem Betrag von 20.000,- €, in 2022 mit 25.000,- € und in 2023 mit 5.000,- €.  

Lösung: 

Stufe I (Buchung innerbilanziell) 

Bank 800.000,- €  an Anteile B-GmbH  100.000,- € 

    an Erträge    700.000,- € 

Aufwand 50.000,- € an Bank      50.000,- € 

(aufgeteilt auf die Jahre 2021 – 2023) 

 

Stufe II (Korrekturen außerbilanziell) – BMF-Schreiben vom 24.07.2015 

2021:  Zunächst Durchführung der Veranlagung mit Aufwand ohne Korrektur 

 Änderung nach § 175 (1) S. 1 Nr. 2 AO außerbilanzielle rückwirkende Änderung: + 20.000,- € 

 

https://ksth.bundesfinanzministerium.de/ksth/2022/B-Anlagen/Anlage-01/V/inhalt.html
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4.2. Nachträgliche Kaufpreisänderungen / Kaufpreisausfall 

Das vorher genannte BMF-Schreiben beinhaltet ebenfalls die Aussagen zum Umgang mit nachträgli-

chen Änderungen des Veräußerungspreises bzw. dem gesamten Kaufpreisausfall. Ein Beispiel zur An-

wendung und zum Umgang den Ausführungen finden Sie in der Präsentation des Vortrages. 

 

4.3. Gesellschafterdarlehen an eigene Tochtergesellschaften 

Die Fundstelle für die Behandlung von Gewinnminderungen aus Darlehen als Gesellschafter an die 

eigenen Tochtergesellschaften sind die S. 4 – S. 9 des § 8b Abs. 3 KStG. Insbesondere S. 4 trifft aus-

zugsweise folgende Aussage: 

„Zu den Gewinnminderungen im Sinne des Satzes 3 gehören auch Gewinnminderungen im Zusam-

menhang mit einer Darlehensforderung …, wenn das Darlehen …von einem Gesellschafter gewährt 

wird, der zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar am Grund- oder Stammkapital der 

Körperschaft, der das gewährt wurde, beteiligt ist oder war.“ 

Mithin kann der Verlust aus dem Ausfall oder dem Erlass eines Darlehens dann nicht berücksichtigt, 

wenn die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Erlass oder Ausfall des Darlehens aufgrund einer gesellschaftsrechtlichen Veranlassung und  

2. Die Darlehensgeberin war eine qualifizierte Darlehensgeberin. 

Die Stellung der qualifizierten Darlehensgeberin wird dadurch erlangt, dass die Anteilseignerin mehr 

als 25 % der Anteile unmittelbar oder mittelbar besitzt. Ersatzweise muss das Darlehen auch nicht 

2022 (vor nachträglichen VK in 23) 

Ermittlung § 8b (2) KStG: 800.000,- € ./. 100.000,- € ./. 45.000,- € = 655.000,- € 

Ermittlung § 8b (3) KStG: 655.000,- € x 5 % = 32.750,- € 

Anpassung Korrektur § 8b (2) KStG wg. rückwirkende Änderung: ./. 20.000,- € 

Außerbilanzielle Korrekturen: ./. 675.000,- € und + 32.750,- € 

 

2022 (nach nachträglichen VK in 23) – Änderung nach § 175 (1) S. 1 Nr. 2 AO 

Ermittlung § 8b (2) KStG: 800.000,- € ./. 100.000,- € ./. 50.000,- € = 650.000,- € 

Ermittlung § 8b (3) KStG: 650.000,- € x 5 % = 32.500,- € 

Anpassung Korrektur § 8b (2) KStG wg. rückwirkende Änderung: ./. 25.000,- € 

Außerbilanzielle Korrekturen: ./. 675.000,- € und + 32.500,- € 

 

2023: außerbilanzielle zukünftige Änderung: + 5.000,- € 
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von der Anteilseignerin selbst ausgegeben worden sein, sondern ein Darlehen einer nahestehende 

Person der qualifizierten Anteilseignerin verwirklicht die Voraussetzungen gleichermaßen.  

Die Stellung als qualifizierte Anteilseignerin wird bereits dann als erfüllt angesehen, wenn irgendwann 

während der Darlehenslaufzeit die entsprechende mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr 

als 25 Prozent vorgelegen hatte (siehe hierzu BFH-Urteil vom 12.03.2014, Az.: I R 87/12).  

Das Thema ist sehr diffizil und vielfältig, sodass hier ein besonderes Augenmerk geboten ist. Da es 

sich bei diesem Seminartermin um ein Grundsatzseminar handelt, werden auf tiefergehende Ausfüh-

rungen in diesem Punkt verzichtet. 

 

III. Spenden und sonstige Abzugsbeträge 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG: Innerbilanziell erfasst Spenden im Sinne von §§ 52- 54 AO sind zunächst 
vollständig zu neutralisiereren. Die gezahlten Spenden können anschließend bis 20 % des 
Einkommens bzw. 4 Promille der Umsätze im Rahmen der Ermittlung des z.v.E berücksichtigt werden.

§§ 8 Abs. 1 KStG, 4 Abs. 6 KStG: Partei-Spenden sind nicht abziehbar und außerbilanziell zu 
korrigieren.

§ 10 Nr. 3 KStG: Soweit vor einem Gericht eine Geldstrafe festgesetzt wurde, ist diese nicht 
abziehbar und außerbilanziell hinzu zu rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass 
Geldstrafen in Deutschland üblicherweise nicht die Kapitalgesellschaft betreffen, sondern 
eher die Geschäfsführer.

§ 10 Nr. 4 KStG: Nicht abziehbar sind auch die Hälfte der Aufsichtsratsvergütungen, der 
Vergütungen des Verwaltungsrates oder der Überwachungsorgane der Geschäftsführung. 
Was alles als Vergütung zu berücksichtigen ist R 10.3 KStR zu entnehmen.

§ 10 Nr. 2 KStG: Steuern vom Einkommen, usw. gelten ebenfalls als nicht abziehbare Aufwendungen 
für die Kapitalgesellschaft. Eine Übersicht welche Nebenleistungen davon u.a. betroffen sind, findet 
sich in R 10.1 KStR und H 10.1 "Nicht abziehbare steuerliche Nebenleistungen" KStH.


